
Alles über Schätzungen!
Was ist mein Schmuck 

wert?

Service,
erlesener Schmuck,

einzigartiges Design ...
... alles aus einer Hand!

So finden Sie uns!

Goldschmiede Selbiger
Weitlingstraße 30

10317 Berlin-Lichtenberg

Telefon / Telefax: 030 - 52 52 2 52
Email: mail@selbiger.de

Öffnungszeiten:
Juni - August:

Mo - Fr: 9.00 - 18.30 Uhr
September - Mai:

Mo - Fr: 9.00 - 18.30 Uhr, Sa: 9.00 - 13.00 Uhr

Wir akzeptieren EC- bzw. Maestro-Karten mit PIN-Eingabe, 
VISA-Card, Mastercard, Diners-Card, American-Express-

Card sowie Bargeld zur Bezahlung.

Service
Sämtliche Reparaturen an Schmuck, z.Bsp.:

Ketten löten, Ringweiteänderungen, Armbandverlängerungen, 
Steine ersetzen, Muster nachgravieren, Ohrringteile reparie-
ren, Perlketten neu aufziehen, Aufarbeitung von Erbschmuck, 

Schmuck polieren u.v.a.m.

weiterer Service:

Umarbeitung von Schmuck, Erstellen von Schmucklisten mit 
Fotos, Vergoldungen, Versilberungen, Rhodinierungen, Schät-

zungen, Ohrlochstechen, Gravuren....

Uhrenservice:

Batteriewechsel, Bandwechsel, Bandkürzungen u.v.a.m.

Neuanfertigungsservice:

Wir fertigen (fast) alle Ihre Wünsche in Gold, Silber und Pla-
tin.

Z.Bsp.: Armbänder, Anhänger, Damenringe, Herrenringe, 
Colliers, Trauringe, Silberhochzeitsschmuck, Anstecknadeln, 
Broschen, Krawattenhalter, Ohrringe, Ohrstecker, Manschet-

tenknöpfe, Kragenecken....

Fragen
 Sie

 uns!

Wir b
eraten Sie

 ger
ne!

www.selbiger.de



Gutachen, Wertbestimmung oder Schätzung?

Wir reden grundsätzlich von einem Gutachten! Dabei können 
Sie entscheiden, ob Sie eine einfache Bestimmung des Feinge-
halts, eine Bestimmung des Feingehalts mit kurzer mündlicher 
Wertermittlung oder ein schriftliches Gutachten benötigen.

Genauigkeit

Beachten Sie, dass bei fertigen Schmuckstücken Edelsteine im 
gefassten Zustand bewertet werden. Dies führt unweigerlich zu 
keiner hundertprozentigen Wertermittlung sondern zu einem 
Wertebereich. Zur genausten Bestimmung des Wertes eines 
Edelsteines müsste dieser aus- und wieder eingefasst werden, 
wobei weitere Kosten entstehen.
Wir weisen weiterhin darauf hin, dass der Auftraggeber bzw. 
die Auftraggeberin dazu verpflichtet ist, für die Ausführung 
des Gutachtens notwendige Auskünfte und Unterlagen (z.Bsp. 
Rechnungen, Zeichnungen, Berechnungen) unentgeltlich und 
rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Der Gutachter ist von allen 
Vorgängen und Umständen, die erkennbar für die Erstellung des 
Gutachtens von Bedeutung sein können, in Kenntnis zu setzen.

Foto

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit an, Ihren Schmuck fachge-
recht fotografieren zu lassen. Ein Bild sagt meist mehr aus als 
jede Beschreibung. 

Schmuckliste

Eine Schmuckliste ist eine genaue Auflistung Ihrer Schmuckstü-
cke mit Fotos. Dazu werden Ihre Schmuckstücke exakt vermes-
sen, gewogen und beschrieben. Eine Wertermittlung findet nicht 
statt. Eine Schmuckliste ist sinnvoll, wenn Sie Sich für einen 
nicht erwünschten aber möglichen Versicherungsfall in der 
Zukunft absichern möchten. Anhand einer präzisen Schmuck-
liste kann im Versicherungsfall ein Schmuckgutachten erstellt 
werden. Im Gegensatz zum Gutachten, welches nur in einem 
begrenzten Zeitraum aussagekräftig ist, ist die Schmuckliste 
ewig einsatzbar.

Bewertungsarten

Bei der Bestimmung des Wertes ist der Zweck der Wertbestim-
mung wichtig. Man unterscheidet vier Bewertungsarten.

1. Wiederbeschaffungswert
Der Wiederbeschaffungswert ist der Wert, der aufgewendet wer-
den muss, um einen gleichen Gegenstand wieder zu beschaffen.
(Versicherungswert, Neuwert)

2. Zeitwert
Zeitwert ist der Wert, den ein Vermögensgegenstand zum Be-
wertungszeitpunkt hat. Dieser stellt das Material plus Zustand, 
Bedeutung und Nutzen dar, wobei keine Verkaufsabsicht be-
steht.
(Erbteilungswert, Teilungswert)

3. Verkehrswert
Der Verkehrswert ist der Wert im Umlauf der Wirtschaft. Er 
entspricht dem Wert, der durch den Preis bestimmt wird, der im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach Beschaffenheit der Sache 
bei einer Veräußerung an den Händler zu erziehlen wäre.
(Realisierungswert, Händler-Aufkaufswert, Erbschaftssteuer-
wert, Wert bei Ehescheidungen)

4. Materialwert
Materialwert ist der Wert eines nötigen Sachgutes, das zur Her-
stellung von Erzeugnissen dient.
(Kurswert für Verwertung, Materialankaufswert)

Preise

Jede Wertbestimmung erfordert einen bestimmten Aufwand an 
Zeit für Nachforschungen, Wiegen, Ausmessen und Berechnen. 
Dieser Aufwand richtet sich nach der Art der Verarbeitung und 
nicht nach dem Schmuckwert. Unsere Preise für Gutachten rich-
ten sich deshalb nach Aufwand der Berechnung und nicht nach 
dem Wert Ihres Schmuckstückes. 

Art des Gutachtens Preis pro 
Schmuckstück

Bestimmung des Feingehaltes
(ohne Wertbestimmung)

3,- €

Bestimmung des Feingehaltes
und kurze mündliche Wertbestimmung

10,- €

Ausführliche schriftliche  Begutachtung 
(ohne Foto)

15,- / 25,- / 35,- €

Schmuckfoto ohne Gutachten 10,- €
Schmuckliste (Foto, schriftliche Be-
schreibung ohne Wertermittlung)

15,- €

Bei gleichzeitiger Bewertung von fünf oder mehr Schmuckstü-
cken erhalten Sie einen Mengenrabatt von 20 % ! Dies gilt auch 
für die Anfertigung von Schmuckfotos.

Für das schriftliche Gutachten bzw. für die Schmuckliste müssen 
Sie Sich legitimieren. Denken Sie deshalb bitte an Ihren Perso-
nalausweis!

Wir beraten Sie kostenlos!

Möchten Sie Ihren Schmuck verkaufen, erhalten Sie von uns eine kostenlose Beratung. Dabei geben wir 
Ihnen Tipps, ob Sie Ihren Schmuck zum Materialwert oder am Antikmarkt verkaufen oder etwa verstei-

gern sollten. Für jedes Schmuckstück und für jede Lebenssituation gibt es individuelle Lösungen!
(Keine kostenlose Wertermittlung)

Fragen Sie uns! Wir beraten Sie gerne!


